
Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachung

der Samtgemeinde Kirchdorf und der Mitgliedsgemeinden
Bahrenborstel, Barenburg, Freistatt, Kirchdorf, Varrel und Wehrbleck

Für die Kommunalwahl am 12. September 2021 wird aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Kommu-
nalwahlgesetzes (NKWG) folgendes bekannt gegeben:
I. Zahl der Ratsmitglieder und Höchstzahl der Bewerber je Wahlvorschlag:

Zahl der Höchstzahl der
Ratsmitglieder Bewerberinnen/

Bewerber
Rat der Samtgemeinde Kirchdorf 20 25
Rat der Gemeinde Bahrenborstel 11 16
Rat der Gemeinde Barenburg 11 16
Rat der Gemeinde Freistatt 7 12
Rat der Gemeinde Kirchdorf 13 18
Rat der Gemeinde Varrel 11 16
Rat der Gemeinde Wehrbleck 9 14
II. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Die Samtgemeinde Kirchdorf und die Mitgliedsgemeinden bilden einen Wahlbereich.
III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten
der Wählergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein.
Der Wahlvorschlag für die Samtgemeindewahl und die Gemeindewahl in Kirchdorf muss außerdem von
mindestens 20 Wahlberechtigten des Wahlbereichs und der Wahlvorschlag für die Mitgliedsgemeinden
Bahrenborstel, Barenburg, Freistatt, Varrel und Wehrbleck von mindestens 10 Wahlberechtigten des
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; die Gemeinde oder
die Samtgemeinde hat die Wahlberechtigung zu bestätigen. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Hat jemand für
eine Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind dessen Unterschriften auf Wahlvorschlägen
ungültig, die bei der Gemeinde oder der Samtgemeinde nach der ersten Bestätigung der Wahlberechtigung
zu prüfen sind (§ 21 Abs. 9 NKWG).
Gemäß § 21 Abs. 10 NKWG sind folgende Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge von der
Verpflichtung zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften befreit:

- Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)
- Alternative für Deutschland (AfD)
- Wählergemeinschaft Samtgemeinde Kirchdorf (WGS)
- Wählergemeinschaft Bahrenborstel
- Wählergemeinschaft Barenburg
- Unabhängige Wählergemeinschaft Freistatt
- Wählergemeinschaft Kirchdorf
- Unabhängige Wählergemeinschaft Varrel
- Unabhängige Wählergemeinschaft Wehrbleck

IV. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens am Montag, 26.07.2021 - 18.00 Uhr - bei der Samt-
gemeinde Kirchdorf – Wahlleitung – Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf einzureichen.
V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichemMuster eingereicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
müssen den Vorschriften der §§ 21 ff. NKWG und der §§ 32 ff. NKWO entsprechen.
VI. Wahlanzeige
Parteien, die nicht unter Punkt III. aufgeführt sind, können als solche nur dann Wahlvorschläge einreichen,
wenn sie gemäß § 22 Abs. 1 NKWG bis zum 14.06.2021 der Niedersächsischen Landeswahlleiterin, Lavesallee
6, 30169 Hannover ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Partei-
eigenschaft festgestellt hat.
Kirchdorf, den 08.05.2021

Kammacher
Wahlleiter der Samtgemeinde Kirchdorf

sowie der Mitgliedsgemeinden Bahrenborstel,
Barenburg, Freistatt, Kirchdorf, Varrel und Wehrbleck

Wir möchten uns von ganzem Herzen für
die Wertschätzung anläßlich unserer

Diamantenen HochzeitDiamantenen Hochzeit
ganz herzlich bedanken!

Ein besonderer Dank geht an
Margit, Ursel & Günther und „Riley“
für die gelungenen Überraschung.
Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Gleichzeitig bedanke ich mich für die Glückwünsche
80. Geburtstagzu meinem 80. Geburtstag. Eine überraschende

Freude war es für mich, dass die Kollegen der GAA
noch an mich gedacht haben und Günthers Ständchen.

Ursel & Heinz FüsterUrsel & Heinz Füster

Liebe Mama, lieber Papa,Liebe Mama, lieber Papa,
liebe Oma, lieber Opaliebe Oma, lieber Opa
40 Jahre sind es wert,
dass man Euch besonders ehrt,
drum wollen wir Euch heute sagen,
es ist schön, dass wir Euch haben!
Alles Liebe zur RubinhochzeitAlles Liebe zur Rubinhochzeit
bleibt gesund und viele weitere Jahre
voller Glück und Liebe wünschen Euch

Stella & BastianStella & Bastian
Boris & Johanna mitBoris & Johanna mit

Lauren, Luka, Kian und MilanLauren, Luka, Kian und Milan

08.05.1981

Herzlichen Dank sagen wir, auch im Namen unserer Eltern,
für die vielen Glückwünsche, Geschenke und
Aufmerksamkeiten zu unserer Konfirmation.

Barnstorf, im Mai 2021

Oskar Brüning
Tim Henschel
Alexa Hinsch
John-Luca Horstmann
Jolina Elaine Klauke

Leon Kraft
Andreas Schneider
John Schneider
Jannik Treiber
Enno Vogelsang

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Wagenfeld
Der Gemeindewahlleiter

Wagenfeld, den 08.Mai 2021
Wahlbekanntmachung

Neuwahl des Gemeinderates am 12. September 2021
Für das Einreichen von Wahlvorschlägen zur Neuwahl des Gemeinde-
rates am 12. September 2021 gebe ich aufgrund des § 16 des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) folgendes bekannt:
1. Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter des
Gemeinderates:
Im Wahlgebiet der Gemeinde Wagenfeld sind 20 Vertreterinnen und
Vertreter in den Rat der Gemeinde zu wählen.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche:
Gemäß § 7 Abs. 2 NKWG bildet das Gebiet der Gemeinde Wagenfeld
einen Wahlbereich.
3. Höchstzahl der auf einen Wahlvorschlag zu benennenden
Bewerberinnen und Bewerber:
Wahlvorschläge können von einer Partei im Sinne des Artikels 21 des
Grundgesetzes, von einer Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergrup-
pe) oder von einer wahlberechtigten Einzelperson eingereicht werden
(§ 21 Abs. 1 NKWG). DerWahlvorschlag einer Partei oderWählergruppe
darf mehrere Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Die Höchst-
zahl der auf dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zu
benennenden Bewerberinnen und Bewerber beträgt 25. Die
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber muss ersichtlich sein.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf nur
den Namen dieser wählbaren Bewerberin oder dieses wählbaren
Bewerbers (Einzelbewerberin oder Einzelbewerber) enthalten.
4. Zahl der Unterschriften für Wahlvorschläge:
Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen
Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von
der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein. Außerdem
müssen die Wahlvorschläge für den Rat der Gemeinde Wagenfeld von
mindestens 20 Wahlberechtigten des Wahlgebietes persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung muss im
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Ein-
reichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Jede wahlberechtigte
Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.
Die entsprechenden Formblätter für die Sammlung von Unterstüt-
zungsunterschriften werden auf Anforderung kostenfrei von mir aus-
gegeben. Von der Beibringung dieser Unterstützungsunterschriften
sind gemäß § 21 Abs. 10 NKWG folgende Parteien und Wählergruppen
befreit:
• Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen
(CDU)

• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
• Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
• DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)
• Alternative für Deutschland (AFD)
• Unabhängige Wählergemeinschaft Wagenfeld-Ströhen (UWG)
5. Einreichung der Wahlvorschläge:
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, jedoch bis spätestens
Montag, 26. Juli 2021, 18.00 Uhr, im Rathaus Pastorenkamp 25, 49419
Wagenfeld, 1. OG Zimmer 23, einzureichen.
Auf die Vorschriften über Inhalt und Form derWahlvorschläge (§§ 21 ff.
NKWG und §§ 31 ff. der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung
NKWO) weise ich besonders hin.
6. Wahlanzeige
Die nicht in Nr. 4 genannten Parteien (CDU, SPD, GRÜNE, FDP, DIE LIN-
KE, AfD) können gemäß § 22 Abs. 1 NKWG als solche nur dannWahlvor-
schläge einreichen, wenn sie der Niedersächsischen Landeswahlleite-
rin, Lavesallee 6, 30169 Hannover, bis spätestens zum 14. Juni 2021
ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. DerWahlanzeige sind die
schriftliche Satzung und das schriftliche Programmder Partei sowie ein
Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Landesvorstand bei-
zufügen. Ist ein Landesvorstand nicht bestellt, so ist ein Nachweis über
den satzungsgemäß bestellten Bundesvorstand beizufügen.
Der Gemeindewahlleiter
Dennis Härtel

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Wagenfeld
Der Gemeindewahlleiter

Wagenfeld, den 08.Mai 2021
Wahlbekanntmachung

Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters
am 12. September 2021

Gemäß § 45b Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes
(NKWG) wird folgendes bekannt gegeben:
1. Wahltag
Die Niedersächsische Landesregierung hat für die allgemeinen Direkt-
wahlen gemäß § 6 Abs. 2 NKWG durch Verordnung den 12. September
2021 alsWahltag bestimmt. Falls eine Stichwahl erforderlich sein sollte,
findet diese gemäß § 45 b Abs. 3 S. 1 NKWG am 26. September 2021
statt.
2.Einreichung der Wahlvorschläge:
Gemäß § 16 NKWG in Verbindung mit § 45a NKWG und § 32 Nieder-
sächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) wird hiermit zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen für die oben genannte Direktwahl
aufgefordert.
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, jedoch bis spätestens
Montag, 26. Juli 2021, - 18.00 Uhr, im Rathaus Pastorenkamp 25,
49419 Wagenfeld, 1. OG Zimmer 23, einzureichen.
Die Wahlvorschläge können nach § 45d in Verbindung mit § 21 NKWG
von Parteien, Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und
von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen oder Einzelbewerber)
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin
oder einen Bewerber, die oder der nach den Vorschriften des § 24
NKWG in Verbindungmit § 45a NKWG zu bestimmen ist, enthalten und
ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzustellen. Hin-
sichtlich des Inhaltes und der Form der Wahlvorschläge weise ich auf
die Vorschriften der §§ 21 ff., 45d NKWG und der §§ 32 ff. NKWO hin.
3. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen
Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von
der wahlberechtigten Einzelperson oder, bei einem Wahlvorschlag
einer nicht wahlberechtigten, aber wählbaren Einzelperson, von dieser
selbst unterzeichnet sein gemäß § 45d Abs. 3 S. 1 NKWG. Nach § 45d
Abs. 3 S. 2 NKWG muss jeder Wahlvorschlag außerdem von mindes-
tens 60 Wahlberechtigten des Wahlgebietes auf amtlichen Form-
blättern, die von der Gemeindewahlleitung ausgegeben werden, unter
Beachtung des § 32 NKWO, persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Eine wahlberechtigte Person darf für jede Direktwahl nur
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; die Gemeinde hat die Wahl-
berechtigung zu bestätigen. Die Wahlberechtigung muss zum Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Ein-
reichung des Wahlvorschlages nachzuweisen.
Unterschriften sind für den bisherigen Amtsinhaber nicht erforderlich
(§45d Abs. 4 NKWG). Außerdem sind gemäß § 45d Abs. 4 in Verbindung
mit § 21 Abs. 10 NKWG fürWahlvorschläge der nachfolgenden Parteien
und Wählergruppen keine Unterstützungsunterschriften erforderlich:
• Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen
(CDU)

• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
• Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
• DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)
• Alternative für Deutschland (AfD)
• Unabhängige Wählergemeinschaft Wagenfeld-Ströhen (UWG)
4. Wahlanzeige
Die nicht in Nr. 3 genannten Parteien (CDU, SPD, GRÜNE, FDP, DIE LIN-
KE, AfD) können gemäß § 22 Abs. 1 NKWG als solche nur dann Wahl-
vorschläge einreichen, wenn sie der Niedersächsischen Landeswahllei-
terin, Lavesallee 6, 30169 Hannover, bis spätestens zum 14. Juni 2021
ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. DerWahlanzeige sind die
schriftliche Satzung und das schriftliche Programmder Partei sowie ein
Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Landesvorstand bei-
zufügen. Ist ein Landesvorstand nicht bestellt, so ist ein Nachweis über
den satzungsgemäß bestellten Bundesvorstand beizufügen.
Der Gemeindewahlleiter
Dennis Härtel

Hof
Röhrkasten

Angebote
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- Solange der Vorrat reicht -

Infos unter: www.spargelhof-roehrkasten.de · Höfen 17 · 31600 Uchte

Tel.: 05763-1252
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Erntefrischer Spargel
Aus eigenem Anbau

2 kg...................................9,90 €
0,5 kg geschält ........6,50 €
1 kg Bruch,
geschält......................... 10,- €

Deutsche Erdbeeren
500 g.......................................4,50 €

Blumensträuße

In Sulingen und Umgebung
OT Stadt

Gegenüber vom Schießstand
Maasen

Auf dem „„Piephans“ Parkplatz
Klein Lessen

Beim Gasthaus Albers
In Höfen Nr. 17
Hof Röhrkasten

In Hoysinghausen Nr. 84
mit Imbiss

„„zum kleinen Kropp“

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns

verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf

vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Pastor Westphal

für seine einfühlsamen Worte und dem

Bestattungsinstitut Brümmer für die würdevolle

Ausrichtung der Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen

Karl-Heinz Langhorst

Ursel Langhorst
† 5. April 2021

Küfe-Horst, im Mai 2021

Borstel, im Mai 2021

Allen einen herzlichen Dank⁄
die unserer lieben Hilde im Leben Zuneigung und Freundschaft schenkten,

die mit ihr fröhliche und schmerzliche Stunden verbrachten,

die ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten,

die in stiller Trauer mit uns fühlten und liebevolle Erinnerungen

mit uns teilten.

Im Namen der Familie

Erwin Gutzeit

Hilde
Gutzeit

geb. Denker

† 28. März 2021

Statt Karten

Ein herzliches Dankeschön
auch im Namen meiner Eltern

für die zahlreichen Glückwünsche
und Geschenke anlässlich meiner

Konfirmation.

Eva Landgraf
Diepholz,
Lüdersbusch 1

Du bist nicht mehr da wo du warst
aber du bist überall wo wir sind.
Wir vermissen Dich!

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum
Ausdruck gebracht haben.

Ingeborg Wilhelm
und Familie

Sulingen, im Mai 2021

HorstWilhelm
† 02.04.2021

Statt Karten

So vieleMenschen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten.
So viel Wertschätzung und Zuneigung, die
ihr entgegengebracht wurde.
So viel Unterstützung und Begleitung für
uns in dieser schweren Zeit.

Wir danken allen Freunden, Nachbarn,
Bekannten und Herrn Pastor Thies von
ganzem Herzen.

HansHermannvonZengen
und Kinder

Scharringhausen, im Mai 2021

Erinnerungen,
die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.

Annegret
von Zengen

† 15.03.2021

Am 1. Mai 2021 verstarb unser Vereinsmiglied

Wilfried Rache
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

TSV Aschen

Wir retten

Paradiese!

Helfen Sie uns, Land zu
kaufen. Für die Natur in
Deutschland. Mehr dazu
unter www.naturerbe.de
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Tel. 030 235 939-163 • naturerbe@nabu.de
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Mit Landraub
oder mit Menschen?
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